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REGLEMENT UBER DIE
BEWASSERUNG IN DER BAUZONE

Die Stimmbevölkerung der Gemeinde Salgesch,

eingesehen

- die Art. 75 und 78 der Kantonsverfassung,
- das Gemeindegesetz,
- das Gesetz über die Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen

Raumes vom 8. Februar 2007,
- die Verordnung über die Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen

Raumes vom 20. Juni 2007,
- das Gesetz über das Venrualtungsverfahren und die Venrualtungsrechtspflege

vom 6. Oktober 1976,

auf Antrag des Gemeinderates,

beschliesst:

1. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand und Zweck

1 Die Gemeinde Salgesch verfügt zur Entlastung des Trinkwassernetzes über sepa-
rate Anlagen zur Bewässerung.

2 Dieses Reglement regelt die Bedingungen für die Bewässerung in den Bau- und ln-
dustriezonen auf dem Gebiet der Gemeinde Salgesch, insbesondere die Bedingun-
gen über den Bau, den Betrieb, den Unterhalt, die Venrualtung und die Finanzierung
der privaten und öffentlichen Bewässerungsanlagen.

3 Der Gemeinderat erhebt für den Anschluss und den Betrieb der Bewässerungsanla-
gen Gebühren. Diese sind unabhängig des tatsächlichen Wasserbezuges in jedem

Fall geschuldet.
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4 Die Bestimmungen über die Bewässerung der Rebparzellen und der weiteren land-
wirtschaftlichen Flächen in der Landwirtschaftszone sind separat geregelt.

Att.2 Zuständigkeit

1 Der Bau, Betrieb, Unterhalt und die Venrvaltung der öffentlichen Bewässerungsanla-
gen sind eine öffentliche Dienstleistung der Gemeinde Salgesch.

2 Die Bewässerung untersteht derAufsicht des Gemeinderates.

3 Der Gemeinderat kann eine Kommission oder eine andere ausführende Stelle be-
auftragen, welche für den Bau, den Betrieb und die lnstandhaltung der Bewässe-
rungsanlagen sowie die Verwaltung und Verteilung des Wassers für die Bewässe-
rung verantwortlich ist. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeinde.

Art.3 Perimeter

Die Wasserverteilung erfolgt auf sämtlichen Parzellen, welche sich in dem von der
Gemeinde genehmigten Perimeter befinden.

Art.4 Kategorien

1 Die Gemeinde teilt die bewässerten Flächen in Kategorien ein. Die Gemeinde führt
einen Gesamtplan.

2 Die Kategorien der Bauzone sind aufgeteilt in:

a. Garten- und Grünflächen
b. lndustrie und Gewerbe
c. Rebparzellen

Art. 5 Tarife

1 Der Gemeinderat setzt die Bewässerungstarife innerhalb des vorgegebenen Ta-
rifrahmens fest. Der Tarifrahmen ist Bestandteil dieses Reglements und wird eben-
falls von der Stimmbevölkerung angenommen und durch den Staatsrat homologiert

2 Der Gemeinderat kann zur Tarifgestaltung Wasserzähler installieren.

Art. 6 Missbrauch von Wasser

1 Das Wasser der Bewässerungsanlagen darf ausschliesslich zumZweck der Bewäs-
serung verwendet werden. Zuwiderhandlungen können bestraft werden.
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2 Die Gemeinde ist berechtigt, alle ihr nötig erscheinenden Massnahmen zu ergrei-
fen, um jeder Verschwendung oder Missbrauch vorzubeugen.

3 Die Gemeinde kann bei fehlerhafter Nutzung der Bewässerungsanlage, Massnah-
men treffen, die eine Verminderung oder vorübergehend totale Aufhebung der Was-
serlieferungzur Folge haben. Die dadurch entstehenden Kosten trägt der Grundei-
gentümer.

Art.7 Schadenersatz

Die Grundeigentümer haben kein Recht auf Schadenersatz oder Herabsetzung des
Ta rifs, wen n Wasserausfall oder Wasserknapphe it entsteht.

2. Rechtsverhältnisse

Art.8 Anschlussrecht

1 Für eine im Grundbuch eingetragene Parzelle innerhalb des Perimeters gem. Art. 3
besteht das Recht auf Anschluss auf der Basis des eingetragenen Flächenmasses
der Parzelle.

2 Das Anschlussrecht wird mit der Parzelle übertragen.

Art. 9 Erteilung des Anschlussrechtes

Das Anschlussrecht wird durch die Bezahlung der Baukostenbeteiligung gem. Art. 33
erteilt.

Art. 10 Nachträgliche Enrerbung des Anschlussrechtes

Bei einer allfälligen Erweiterung des Perimeters durch die Gemeinde ist für die be-
troffenen Parzellen gem. Art. 9 die Baukostenbeteiligung geschuldet.

Art.11 Eigentümerverzeichnis

Das Eigentümerverzeichnis mit den entsprechenden Parzellenflächen wird von der
Gemeinde geführt.
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Att 12 Aufteilung der Kosten

Die Gesamtheit der bewässerbaren Flächen bildet die Grundlage derAufteilung für
die Unterhalts-, Überwachungs- und Bewässerungskosten und allen damit verbunde-
nen weiteren Kosten.

Art. 13 MeldepflichtParzellenverkauf

Beim Verkauf einer Parzelle ist der Verkäufer verpflichtet, die Gemeinde sofort zu in-
formieren. Andernfalls erfolgt die Verrechnung jeglicher Kosten weiterhin auf seinen
Namen.

3. Bewässerungsnetz und Anlagen

Art. 14 Unterhalt

Die Gemeinde baut und unterhält das Bewässerungsnetz und die Anlagen, welche in

ihrem Besitz sind. Dazu gehören insbesondere die Haupttransportleitungen und
Hauptverteilleitungen inklusive Schieber.

Art. 15 Neben- und Privatleitungen

1 Die Erstellung von Neben- oder Privatleitungen gehen zu Lasten der Grundstückei-
gentümer. Diese tragen auch die Verantwortung und Haftung für die enarähnten Lei-
tungen. Die Leitungen müssen so erstellt werden, dass:

a. Dritte keinen Schaden erleiden;
b. keine Dienstbarkeiten verletzt werden;
c. Strassen und Privatwege nicht beschädigt werden;
d. die Weisungen der Gemeinde erhalten bleiben.

2 Die Grundeigentümer sind für die lnstandhaltung ihrer Privatleitungen verantwort-
lich. Stellen nicht behobene Schäden an Neben- oder Privatleitungen ein Nachteil für
die Bewässerung dar, kann die Gemeinde auf Kosten der Grundeigentümer die Re-
paratur veranlassen.

3 Der Grundeigentümer haftet der Gemeinde für jeden Schaden und Nachteil, der
wegen fehlerhafter Erstellung, ungenügender Funktion oder mangelhaftem Betrieb
und Unterhalt der privaten Bewässerungskomponenten verursacht wird.

a Der Gemeinde ist jederzeit das Zutrittsrecht zu den privaten Bewässerungsanlagen
auch auf privaten Grundstücken zu gewähren.
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Art. 16 Anschlussgesuche

JederAnschluss an die öffentliche Leitung unterliegt einem schriftlichen Gesuch an

die Gemeindeverwaltung. Bei derAbzweigung muss ein Schieber angebracht wer-
den.

Art. 17 Bewässerung ausserhalb der Sektoren

Die Privatleitungen müssen dem Gesamtplan gem. Art. 26 entsprechen. Eine Bewäs-
serung von Parzellen ausserhalb der Sektoren oder des in Art. 3 festgelegten Peri-
meters ist verboten.

Art. 18 Anschlüsse

1 Anschlüsse dürfen nur an den vorgesehenen Stellen erstellt werden.

2 Neuinstallationen müssen gemäss Weisungen der Gemeinde erstellt werden.

3 Das Bewässerungswasser darf in keinem Fall als Trinkwasser genutzt werden.
Hauseinführungen, jegliche Verbindung von Bewässerungs- und Trinkwassernetz so-
wie auch Anschlüsse an Kühlsysteme sind nicht gestattet. Die Gemeinde schliesst
jegliche Haftung bei Missachtung aus.

Art. 19 Parallelleitungen undGemeinschaftsanschlüsse

1 Parallel-Leitungen sind grundsätzlich untersagt.

2 Haben mehrere Eigentümer eine gemeinsame Wasserentnahme und einen gemein-
samen Anschluss, so haften sie solidarisch gegenüber der Gemeinde. Die betreffen-
den Eigentümer müssen untereinander die notwendigen Vereinbarungen treffen, um
ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten zu regeln.

3 Streitfälle werden vom Gemeinderat entschieden, mit Rekursmöglichkeit an die or-
dentlichen Gerichte.

Art.20 Durchleitungsrecht

Das Durchleitungsrecht ist für die öffentlichen und privaten Wasserleitungen im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen gem. Art. 691 ZGB zu gewähren.
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4. Betriebsbestimmungen

Att 21 Verantwortung Bewässerungsbetrieb

Der Grundeigentümer trägt die Verantwortung über den Betrieb der Bewässerung auf
seiner Parzelle.

Art.22 Bewässerungsart

1 Bei Garten- und Grünflächen (Wohnen, lndustrie und Gewerbe) hat die Bewässe-
rung durch eine möglichst wassersparende Bewässerungsart zu erfolgen.

2 Um eine möglichst hohe Ressourceneffizienz sicherzustellen, soll die Bewässe-
rungsart bei Rebparzellen vollständig auf Tropfbewässerung umgestellt werden.

3 Bei Neuanpflanzungen von Reben gilt zwingend die Anwendung der Tropfbewässe-
rung.

a Der Gemeinderat kann den Zeitrahmen und geeignete Lenkungsmassnahmen zur
Umstellung von existierenden Rebkulturen auf Tropfbewässerung durch unterschied-
liche Gestaltung von Anschluss- und Unterhaltsgebühren bestimmen.

Art. 23 lnbetriebnahme

1 Die Privatschieber müssen jedes Jahr auf Anweisung der Gemeinde im Frühling ge-
schlossen und im Herbst wegen Frostgefahr geöffnet werden. Die Grundeigentümer
sind für ihre Schieber verantwortlich und haften für Versäumnis oder fehlbare Bedie-
nung.

2 Die Schieber müssen zugänglich und sichtbar sein.

3 Die Grundeigentümer werden aufgefordert, die Schieber der Gemeinde beim
Schliessen und Öffnen auf allfällige Mängel und Defekte zu kontrollieren und Unre-
gelmässigkeiten der Gemeinde unverzüglich zu melden.

Art.24 Meldepflichtbei Umbrucharbeiten

I Jegliche Umbrüche, Bauarbeiten, Aushübe und Veränderungen in derTopographie
im Bereich der öffentlichen Bewässerungsanlagen müssen mindestens 10 Tage vor
Arbeitsbeginn der Gemeinde gemeldet werden.

2 Die Arbeiten müssen, wenn immer möglich, ausserhalb der Bewässerungsperiode
ausgeführt werden. Alle Schäden an den lnstallationen, eventuelle Wasserschäden
und Betriebsunterbrüche mit den daraus folgenden Kosten, welche auf eine
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Nichtbeachtung dieses Reglements zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des
Gru ndeigentü mers bzw. Auftraggebers.

Art. 25 Vorsicht und Haftung bei baulichen Arbeiten

Bei baulichen Arbeiten, insbesondere mit schweren Geräten, ist die nötige Vorsicht
gegenüber den Bewässerungsanlagen zu wahren. Beschädigungen an den Bewäs-
serungsanlagen gehen zu Lasten des Grundeigentümers bzw. Auftraggebers.

Art.26 Gesamtplan

Ein Gesamtplan mit Parzellen, Sektoren, Kategorien und Perimeter wird für die Be-
wässerung erstellt und steht den lnteressenten zur Einsicht auf dem Gemeindebüro
zur Verfügung.

Art.27 Bewässerungsplan

1 Die Wasserverteilung wird durch einen von der Gemeinde auf Jahresbeginn erstell-
ten Bewässerungsplan geregelt und vor dem 1. Juni im Amtsblatt veröffentlicht.

2 Bei Notlagen (Wassermangel, grösseren Betriebsstörungen usw.) kann der Ge-
meinderat einen Spezialplan erlassen. Rebparzellen und weitere landwirtschaftliche
Flächen haben dabei Priorität bei der Bewässerung.

Art. 28 Neuanpflanzungen

Die Bewässerung von Neuanpflanzungen oder anderen Kulturen, welche eine inten-
sive Bewässerung erfordern, ist nicht dem offiziellen Turnus (Kalender) untenruorfen,

bedarf jedoch einer Bewilligung der Gemeinde.

Art. 29 Nicht erschlossene Grundstücke

1 Bei einer allfälligen Ennreiterung des Perimeters gem. Art. 3 führt die Gemeinde die
Arbeiten zur Erschliessung sowie die Erstellung der öffentlichen Bewässerungsanla-
gen auf den noch nicht für die Bewässerung erschlossenen Grundstücken aus.

2 Die Kosten werden nach einem Verteilschlüssel, der von Fall zu Fall festgelegt wer-
den muss, vollständig auf die betreffenden Eigentümer abgewälzt.
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Art.30 Notfälle

I lm Notfall kann die Gemeinde an allen Punkten des Bewässerungsnetzes Repara-
turen ausführen, das Wasser abstellen oder das Nötige unternehmen, ohne dass sie
vorher das Einverständnis der betroffenen Eigentümer einholen muss.

2 Kosten, die aufgrund des Einschreitens der Gemeinde entstehen, können auf die
Eigentümer, die davon einen direkten Nutzen haben, abgewälzt werden.

5. Gebühren und Rechnungsstellung

Art.31 Gebühren

Für alle Parzellen innerhalb des Perimeters gem. Art. 3 ist eine jährliche Unterhalts-
gebühr geschuldet.

Art. 32 Unterhaltsgebühr

1 Die jährliche Unterhaltsgebühr basiert auf einem Preis pro Quadratmeter bewässer-
bare Fläche entsprechend dem Eintrag im Grundbuch.

2 Die Unterhaltsgebührwird für den Unterhalt und die Überwachung der öffentlichen
Bewässerungsanlagen sowie für die Bewässerung und allen damit verbundenen wei-
teren Kosten verwendet. Sie kann je nach tatsächlichen Kosten vom Gemeinderat
überprüft und für die verschiedenen Kategorien angepasst werden.

3 Die Unterhaltsgebühr wird vom Gemeinderat innerhalb des vorgegebenen Tarifrah-

mens festgelegt und kann nach Bewässerungsart gem. Nt.22 und Kategorie gem. Art.

4 Abs. 2 festgelegt werden. Der Tarifrahmen wird von der Stimmbevölkerung geneh-
migt und durch den Staatsrat homologiert.

a Dem Gemeinderat ist die Möglichkeit vorbehalten, in Zukunft auf ein verbrauchsab-
hängiges Tarifmodell zu wechseln und die Unterhaltsgebühr nach effektivem Ver-
brauch in m3 zu erheben.

Art.33 Baukostenbeteiligung

1 Wenn die Gemeinde eine substanzielle Erneuerung der Bewässerungsanlagen be-
schliesst, können die lnvestitionskosten für die Erneuerung abzüglich der Beiträge der
öffentlichen Hand via Baukostenbeteiligung auf die Grundeigentümer übenruälzt wer-
den.
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2 Die Baukostenbeteiligung basiert auf einem einheitlichen Preis pro Quadratmeter
Fläche entsprechend dem Eintrag im Grundbuch.

3 Die Baukostenbeteiligung wird vom Gemeinderat innerhalb des vorgegebenen Ta-
rifrahmens festgelegt und kann nach Bewässerungsart gem. Art. 22 und Kategorie
gem. Art. 4 Abs. 2 festgelegt werden. Der Tarifrahmen wird von der Stimmbevölkerung
genehmigt und durch den Staatsrat homologiert.

Art.34 Zahlungspflicht

1 Die jährliche Unterhaltsgebühr muss in jedem Fall und unabhängig von der erfolg-
ten Bewässerung von allen Grundstückeigentümern bezahlt werden, deren Parzellen
im Perimeter nach Art. 3 gelegen sind.

2 Die Baukostenbeteiligung wird fällig, wenn die Gemeinde eine substanzielle Er-
neuerung der Bewässerungsanlagen beschliesst und ein Teil der Kosten auf die
Gru ndeigentümer überwälzt wird.

3 Der Stichtag für die Erhebung der Daten nach Bewässerungsart gem. Art. 22 und
Bodenbedeckungsart gem. der Kategorien in Art. 4 Abs. 2, ist der 30. Juni des Rech-
nungsjahres.

Art.35 Zahlungsbedingungen

1 Die jährliche Unterhaltsgebühr ist zahlbar innert 30 Tage ab Rechnungsstellung der
Gemeinde.

2 Die Baukostenbeteiligung ist zahlbar innert 30 Tagen ab Rechnungsstellung der
Gemeinde.

6. Schlussbestimmungen

Art.36 Strafbestimmungen

Wer gegen die Bestimmungen dieses Reglements verstösst, kann vom Gemeinderat
mit einer Busse von mindestens Fr. 10.- bis Fr. 10'000.- bestraft werden.

Art.37 Rechtsmittel

1 Gegen die Entscheide, welche der Gemeinderat in Anwendung dieses Reglements
erlässt, kann gem. Art. 34a ff des kantonalen Gesetzes über das Verwaltungsverfah-
ren und die Venrualtungsrechtspflege vom 6. Oktober 1976 (WRG) innert einer Frist
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von 30 Tagen nach Eröffnung beim Gemeinderat eine begründete Einsprache erho-
ben werden. Gegen diesen verwaltungsrechtlichen Einspracheentscheid kann beim
Staatsrat innert einer Frist von 30 Tagen eine Beschwerde gem. WRG erhoben wer-
den (Art. 34e Abs. 3 WRG).
2 Gegen Strafentscheide des Gemeinderats nach Art. 36 dieses Reglements kann in-
nerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Eröffnung beim Gemeinderat eine begründete
Einsprache erhoben werden. Das Verfahren richtet sich nach Art. 34h ff. WRG. Ein-
zig gegen diesen Einspracheentscheid kann beim Kantonsgericht Berufung eingelegt
werden (Art. 34kAbs. 3 WRG).

Art.38 Ubergangsbestimmungen

Die jährliche Gebühr für das laufende Jahr wird ab dem lnkrafttreten dieses Regle-
ments nach dem neuen Rechtfrühestens ab 1. Januar2026 und rückwirkend perAn-
fang Jahr erhoben.

Art. 39 lnkrafttreten

1 Das vorliegende Reglement tritt mit der Annahme durch die Stimmbevölkerung und
mit der Homologation durch den Staatsrat in Kraft.

2 Alle vorherigen Reglemente und Bestimmungen sind aufgehoben.

Verabschiedet durch die Stimmbevölkerung am 24. November 2024

Vom Staatsrat genehmigt am ... 2' APR' 2025

Gemeinde Salgesch

Der Präsident Der Gemeindeschreiber
Gilles F Stefan idt

\
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Anhang - Tarifrahmen für die Bewässerung in der Bauzone

Unterhaltsgebühr

Die Unterhaltsgebührwird für den Betrieb und die lnstandhaltung der Bewässerungs-
anlagen sowie für die Verwaltung und Verteilung des Wassers für die Bewässerung
und allen damit verbundenen weiteren Kosten venruendet. Sie wird je nach tatsächli-
chen Kosten vom Gemeinderat überprüft und für die verschiedenen Bewässerungs-
arten gem. Art. 22 und Kategorien gem. Art. 4 Abs. 2 unterschiedlich festgelegt.

Die Unterhaltsgebühr ist jährlich geschuldet und richtet sich nach der Fläche der be-
nannten Bodenbedeckungsart einer Parzelle und entspricht einem Preis pro Qua-
dratmeter Fläche entsprechend dem Eintrag im Grundbuch.

Die Unterhaltsgebühr wird vom Gemeinderat innerhalb des folgenden Tarifrahmens
festgelegt:

Unterhaltsgebühr Tarifspanne: von CHF 0.05 bis CHF 0.10 pro m2 / Jahr

Unterhaltsgebühr Tarifspanne Pauschale für Grundstücke der Kategorien
Reben, Garten- und Grünflächen sowie lndustrie und Gewerbe mit einer Fläche
bis 400 m2: von 30 CHF bis 60 CHF / Jahr

Baukostenbeteiligung

Die Baukostenbeteiligung richtet sich nach der Fläche der benannten Bodenbe-
deckungsart einer Parzelle und entspricht dem Preis pro Quadratmeter Fläche ent-
sprechend dem Eintrag im Grundbuch.

Die Baukostenbeteiligung kann vom Gemeinderat nach Bewässerungsart gem. Art.
22 und nach Kategorie gem. Art. 4 Abs. 2 unterschiedlich festgelegt werden.

Die Baukostenbeteiligung wird vom Gemeinderat innerhalb des folgenden Tarifrah-
mens festgelegt:

Baukostenbeteiligung Tarifspanne: von GHF 0.20 bis CHF 2.50 pro m2

;tr
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2025.O1185
Le Conseil d'Etat
Der Staatsrat

Entscheid

Eingesehen das Gesuch der Einwohnergemeinde Salgesch vom 3. Dezember 2024, mil
welchem diese um Homologation des Reglements über die Bewässerung in der Bauzone
ersucht;

eingesehen die Artikel 75 und 78 der Kantonsverfassung vom 8. März 1907;

eingesehen die Artikel 2, 17, 105,146 und 147 des Gemeindegesetzes vom 5. Februar 2004;

eingesehen die Bestimmungen des Gesetzes über die Landwirtschaft und die Entwicklung
des ländlichen Raumes vom 8. Februar 2007;

eingesehen die Bestimmungen der Verordnung über die Landwirtschaft und die Entwicklung
des ländlichen Raumes vom 20. Juni 2007;

eingesehen das Schreiben des Preisüberwachers des Eidgenössischen Departements für
Wirtschaft, Bildung und Forschung vom 5. November 2023;

eingesehen das Ergebnis des Urnengangs der Einwohnergemeinde Salgesch vom
24. November 2024;

eingesehen die eingegangenen Mitberichte der Dienststelle für Umwelt vom 18. Dezember
2024, der Sektion Gemeindefinanzen vom 3. Januar 2025, des Rechtsdienstes für Sicherheit
und Justiz vom 9. Januar 2025 sowie der Dienststelle für Landwirtschaft vom g. Januar 2025;

auf Antrag des Departements für Sicherheit, lnstitutionen und Sport,

entscheidet
der Staatsrat:

Das von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern der Einwohnergemeinde Salgesch am
Urnengang vom 24. November 2024 angenommene Reglement über die Bewässerung in
der Bauzone wird mit folgenden Anderungen homologiert:

4r7.17 Bewässerung ausserhalb der Sektoren
Die Privatleitungen müssen dem Gesamtplan gem. Art. 2S 26 entsprechen

Art. 19 Parallelleitungen und Gemeinschaftsanschlüsse
2 Haben mehrere Eigentümer [...]Vereinbarungen treffen, um ihre gegenseitigen Rechte...

Art. 34 Zahlungspflicht
3 Der Stichtag für [...] Bodenbedeckungsart gem. den Kategorien in Art.4 Abs. 2 rsf der
30. Juni des Rechnungsjahres.

CAI{ION DU VAI.AIS
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Gesundheitstempel Fr

Verteiler

Der vorliegende Entscheid wird der Gemeinde Salgesch und der Dienststelle für innere und
kom munale Angelegenheiten eröffnet.

So entschieden Staatsrat in Sitten, den - 2. APriL ?025

lm Namen des Staalsrates

Die Staatskanzlerin

Ruppen Monique Albrecht
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